
 Gemeinde Brunnthal Sitzung des Gemeinderates 
 Sitzungsniederschrift ÖFFENTLICH 
    

   

   

 

 

 
Sitzungsdatum: Mittwoch, 13.03.2024 

Beginn: 19:00 Uhr 

Ende 20:24 Uhr 
Ort: Sitzungssaal, Rathaus 

 

 

A. Feststellung der Beschlussfähigkeit: 
 

1. Ladung: 

Sämtliche Mitglieder wurden ordnungsgemäß geladen.  

 
2. Anwesenheit und Stimmberechtigung: 

 Vorsitzender 
    Kern, Stefan     

 Mitglieder 
    Bänsch, Ingeborg     

    Beck, Karin     

    Gott, Jürgen     

    Hahnel, Sonja     

    Handl, Gerda     

    Huber, Robert     
    Mayer, Thomas     

    Miner, Hilde     

    Rottenhuber, Martin     

    Sachs, Peter     

    Sass, Fabian     

    Schulz, Christine     

    Sürmeli, Talat     

    Tränker, Florian     

    Werntshofner, Martin     

    Zietsch, Christine     
 

 Abwesende: 

 Mitglieder 
    Amtmann, Matthias    entschuldigt 

    Langner, Andreas    entschuldigt 

    Lechner, Michael    entschuldigt 

    Vorleitner jun., Helmut    entschuldigt 

 

 
 Beschlussfähigkeit war gegeben. 
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B. Eintritt in die Tagesordnung: 
 

TOP  1 Abfrage von Änderungswünschen zur Tagesordnung 

 
Der Vorsitzende erkundigt sich nach Einwänden gegen die Tagesordnung. 

Die Reihenfolge der TOP bleibt unverändert.  

 

 

TOP  2 Genehmigung der Niederschrift über die vorangegangene öffentliche Sitzung 

 

Die Niederschrift über die vorangegangene öffentliche Gemeinderats-Sitzung wird genehmigt.  

 
zugestimmt Ja: 17  Nein: 0   
 

 

TOP  3 Gebührenanpassung aller Kindertageseinrichtungen 

 

Sachverhalt: 
Bei der Prüfung des Haushalts durch das Landratsamt wurde darauf hingewiesen, dass die Gemeinde im 

Haushaltsjahr 2024 Zahlungen aus Defizitübernahmen von Kindertageseinrichtungen von 1.018.224 € 

plant. Die zusätzliche Übernahme von freiwilligen Leistungen über die nach BayKiBiG hinaus ver-

pflichtenden Leistungen entsprechen weder dem Lastenprinzip des BayKiBiG noch den Grundsätzen von 

Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit sowie der Reihenfolge der Einnahmebeschaffung (Art. 62 GO).  

In Anbetracht der aktuellen wirtschaftlichen Situation und in Vorbereitung auf die nächste Haushaltsge-

nehmigung müssen die Gebühren an der Stelle erhoben werden, wo sie anfallen.  

 

Die letzte Gebührenerhöhung in Brunnthal wurde zum 01.09.2022 mit rund 4 % Steigerung umgesetzt. 

 

Um die Stellungnahme der Aufsichtsbehörde besser werten zu können, hat die Verwaltung die Elternge-

bühren in der angrenzenden Gemeinde aufgestellt.  

 

Die Gemeinde bezuschusst in besonders hohem Maße die Beiträge der Großtagespflege, obwohl hier 

schon der Landkreis über Mittel der Kreisumlage stark fördert, und dieser Fördersatz jährlich vom Land-

ratsamt mit dem Basiswert angepasst wird.  

 

Ein Informationstermin mit den Elternbeiräten der Kindertageseinrichtungen hat am 27.02.2024 im Rat-

haus stattgefunden. 

 

Zusammengefasst aus den Stellungnahmen der Elternbeiräte: 

St. Nikolaus:   5% zum 01.09.2024 / Deckelung Beiträge bis 2026  

Gänseliesl Variante 1: 5% Krippe zum 01.09.2024 / 10 % Kiga zum 01.09.2024  

Variante 2: 10 % zum 01.09.2024 / keine Erhöhung bis 2026 / einrichtungsübergreifende Geschwisterer-

mäßigung  

Klangwelten, Hort und EB Grundschule für Mittagsbetreuung: 5% zum 01.09.2024 (5% in 2025)  

 

Im Folgenden sind die geplanten Erhöhungen in Gegenüberstellung mit den durchschnittlichen Beiträ-

gen der umliegenden Gemeinden sowie der zu zahlenden Differenzbeträge dargestellt:  
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Gebührenanpassung Großtagespflege 1-3 Jahre/ alle Gebühren pro Monat (für 12 Monate) 
Eine Erhöhung der Gebühren auf den Schnitt der Nachbargemeinden für die Großtagespflege müsste 

zwischen 26 und 41 % liegen. Da dieser Schritt zu groß wäre, wurden 15% vorgeschlagen.  
 

Großtagespflege Gebührenan-
passung  
250 € Bay. Familiengeld   

(13 bis 36 Lebensmonat)    72.800 € 45 Kinder    

Anhebung 

 Niveau  

  seit Erh.+15% 

LRA Vor-
gabe 

Diff. Zu 

 aktuell 

Nachbar Ge-

meinden 

  9-2022 €/m Diff. 15%  €/m €/m % 

bis 4 Std.  177,15 203,72 26,57 223,63 46,48 26,2 

bis 5 Std.  221,71 254,97 33,26 279,54 57,83 26,1 

bis 6 Std.  265,20 304,98 39,78 335,45 70,25 26,5 

bis 7 Std.  291,72 335,48 43,76 391,36 99,64 34,2 

bis 8 Std.  318,24 365,98 47,74 447,27 129,03 40,5 

bis 9 Std. 355,37 408,68 53,31 503,18 147,81 41,6 

 
 
Gebührenanpassung Krippe 1-3 Jahre / alle Gebühren pro Monat (für 12 Monate) 
Eine Erhöhung der Gebühren auf den Schnitt der Nachbargemeinden für die Krippe müsste zwischen 

14,6 und 30,5 % liegen. Da dieser Schritt zu groß wäre, wurden 10% vorgeschlagen.  

 

Krippe Gebührenanpassung  
250 € Bay. Familiengeld   

(13 bis 36 Lebensmonat)    

Defizit 

216.027 € 

Durch-

schnitt 

Nachb. 

36 Kin-

der  

Anhebung 

Niveau 

  seit Erh. +10% Diff. 10%  

Durchsch. 
2024/25 

Diff. zu 

aktuell  

Nachbar 

Gemein-

den 

  9-2022 €/m   €/m  €/m % 

bis 4 Std.  254,60 280,06 25,46 291,67 37,07 14,6 

bis 5 Std. 281,11 309,22 28,11 325,00 43,89 15,6 

bis 6 Std.  305,95 336,55 30,60 369,00 63,05 20,6 

bis 7 Std. 332,07 365,28 33,21 408,75 76,68 23,1 

bis 8 Std. 360,67 396,74 36,07 450,75 90,08 25,0 

bis 9 Std. 387,19 425,91 38,72 498,25 111,06 28,7 

bis 10 Std.  413,71 455,08 41,37 539,75 126,04 30,5 
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Gebührenanpassung Kinder 3 -6 Jahre / alle Gebühren pro Monat (für 12 Monate) 
Eine Erhöhung der Gebühren auf den Schnitt der Nachbargemeinden für die Kindergärten müsste zwi-

schen 17,2 und 22,9 % liegen. Da dieser Schritt zu groß wäre, wurden 10% vorgeschlagen.  

 

Kindergarten Ge-
bührenanpassung      

Defizit 

587.573 €  

136 
Kinder  

Anhebung 

Niveau 

Bezuschussung 

Freistaat 100 €/m 
seit Erh.+10%   

 

Durchschnitt 

Nachb. Diff zu 

Nachbar Ge-

meinden 

  9-2022 €/m Diff. 10% €/m aktuell % 

bis 4 Std.  116,69 128,36 11,67 136,75 20,06 17,2 

bis 5 Std. 128,36 141,20 12,84 153,25 24,89 19,4 

bis 6 Std.  140,03 154,03 14,00 169,25 29,22 20,9 

bis 7 Std. 151,69 166,86 15,17 184,00 32,31 21,3 

bis 8 Std. 163,36 179,70 16,34 198,75 35,39 21,7 

bis 9 Std.  175,03 192,53 17,50 213,75 38,72 22,1 

bis 10 Std. 186,70 205,37 18,67 229,50 42,80 22,9 

 
 

Gebührenanpassung Mittagsbetreuung 6-10 Jahre / alle Gebühren pro Monat (für 12 Monate) 
Eine Erhöhung der Gebühren auf den Schnitt der Nachbargemeinden für die Mittagsbetreuung müsste 

nicht erfolgen. Es wurden 5% zur Reduzierung des Defizits vorgeschlagen.  

 

Mittagsbetreuung      110.114 €   127 Kinder  
  

Anhebung 

 Niveau 

Mittagsbetreuung 
15.30 Uhr      Erh.+5% 

Differenz 
aktuell 

Durchschn. 
Nachbarg 

Diff zu 
aktuell 

Nachbar- 

gemeinden 

    

seit  
09/2022 €/m €/m €/m €/m % 

1 Tag / Woche    31,82 € 33,41 1,59       

3 Tage / Woche    63,65 € 66,83 3,18       

5 Tage / Woche    106,08 € 111,38 5,30 83,25 -22,83 -18,1 

Mittagsbetreuung 
16.30 Uhr      Erh.+5%   Durchschn     

    
seit  

09/2022 €/m Differenz €/m   % 

1 Tag / Woche    51,82 € 54,41 2,59       

3 Tage / Woche    73,65 € 77,33 3,68       

5 Tage / Woche    126,08 € 132,38 6,30 116,5 -9,58 -7,6 
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Gebührenanpassung Hort 6-10 Jahre / alle Gebühren pro Monat (für 12 Monate) 
Eine Erhöhung der Gebühren auf den Schnitt der Nachbargemeinden für den Hort müsste nur für die 

kurzen Betreuungszeiten um 12,7 bis 5,3% angehoben werden. Es wurden 5% zur Reduzierung des Defi-

zits vorgeschlagen.  

 

Hort      

Defizit 

46.100 € 62 Kinder  

Anhebung 

Niveau 

    Erh.+5% 

Durchschnitt 

Nachb.   

Nachbar Ge-

meinden 

  
seit  

09/2022 €/m Differenz €/m 
Diff. ak-

tuell % 

bis 4 Std  127,30 133,67 6,36 143,50 9,83 12,7 

bis 5 Std  153,82 161,51 7,69 171,00 9,49 11,2 

bis 6 Std  180,34 189,36 9,02 185,67 5,33 3,0 

 
 

Ein Vergleich der Geschwisterermäßigung in den umliegenden Gemeinden wurde erstellt.  

Aying: 30% Ermäßigung auf 2. Kind, 60% Ermäßigung ab dem 3. Kind in allen Einrichtungen Hohenbrunn: 

Zuschuss 50 € pro Monat ab dem 3. Kind  

Höhenkirchen-Siegertsbrunn: 50 % ab dem 2. Kind in allen Einrichtungen 

Sauerlach: 30 € Zuschuss ab dem 2. Kind in allen Einrichtungen und 30€ ab 3. Kind unter 18 Jahren 

Keine Geschwisterermäßigung für Hortkinder 

 

 
Empfehlungsbeschluss des Hauptausschusses vom 06.03.02024 TOP 4 Ö: 

1. Wegen der grundsätzlichen Bedeutung erfolgt die endgültige Entscheidung im Gemeinderat am 

13.03.2024. 

 

zugestimmt Ja: 7    Nein: 0     
 
 

2. Die Gebühren für die Großtagespflegen werden um 15 % zum 01.09.2024 angehoben. 

 

zugestimmt Ja: 5    Nein: 2     
 
 

3. Die Gebühren für die Kindergärten werden um 10 % zum 01.09.2024 erhöht.  

 

zugestimmt Ja: 7    Nein: 0     
 
 
4. Die Gebühren für die Kinderkrippen werden um 10 % zum 01.09.2024 erhöht. 

 

zugestimmt Ja: 4    Nein: 3     
 
 

5. Die Gebühren der Mittagsbetreuung werden um 5 % zum 01.09.2024 erhöht. 

 

zugestimmt Ja: 7    Nein: 0     
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6. In der Mittagsbetreuung sollen ab 01.09.2024 nur noch Buchungen für 3 oder 5 Tage möglich sein. 
 

zugestimmt Ja: 7    Nein: 0     
 
 

7. Die Kosten für die Ferienbetreuung in der Mittagsbetreuung werden ab 01.09.2024 auf 10,- € pro Tag 
festgelegt. 

 

zugestimmt Ja: 7    Nein: 0     
 
 
8. Die Gebühren für den Hort werden um 5% zum 01.09.2024 erhöht. 

 

zugestimmt Ja: 7    Nein: 0     
 
 
9. Die Gemeindeverwaltung wird beauftragt, die Geschwisterermäßigungen für Kindertageseinrichtun-

gen in den umliegenden Gemeinden abzufragen. 

 

zugestimmt Ja: 7    Nein: 0     
 
 
(bitte beachten: mehrere Beschlüsse)  
Beschluss des Gemeinderats: 
1. Wegen der grundsätzlichen Bedeutung erfolgt die endgültige Entscheidung im Gemeinderat am 

13.03.2024. Grundlage der Gebührenerhöhung bilden die Beträge aus der Gebührentabelle für Kin-
destageseinrichtungen in der Gemeinde Brunnthal ab 01.09.2022, Stand 12.05.2022. 

 

2. Die Gebühren für die Großtagespflegen werden um 15 % zum 01.09.2024 angehoben. 

 

3. Die Gebühren für die Kindergärten werden um 10 % zum 01.09.2024 erhöht.  

 
4. Die Gebühren für die Kinderkrippen werden um 10 % zum 01.09.2024 erhöht. 

 

5. Die Gebühren der Mittagsbetreuung werden um 5 % zum 01.09.2024 erhöht. 

 
6. In der Mittagsbetreuung sollen ab 01.09.2024 nur noch Buchungen für 3 oder 5 Tage möglich sein. 

 

7. Die Kosten für die Ferienbetreuung in der Mittagsbetreuung werden ab 01.09.2024 auf 10,- € pro 

Tag festgelegt. 

 

8. Die Gebühren für den Hort werden um 5% zum 01.09.2024 erhöht. 

 

9. Die Geschwisterermäßigung wird wie folgt allen Kindern in der Betreuung in der Gemeinde 

Brunnthal gewährt und gilt somit einrichtungsübergreifend, sofern mit dem Träger ein Defizitver-
trag besteht (z.B. bei AWO, Caritas, Fortschritt, Villa): 

30 € ab dem 2. Kind und 50 € ab dem 3. Kind pro Monat. 

 

10. Antrag CSU-Fraktion: 

 Die sich aus der Berechnung ergebenden Beträge werden auf volle Euro abgerundet. 

 

zugestimmt Ja: 17    Nein: 0 
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11. Antrag UBW/SPD/Beck-Fraktion: 
 Ab 01.09.2025 werden die Gebühren der Kinderbetreuungseinrichtungen analog der Basiswerte, 

die vom Freistaat Bayern regelmäßig veröffentlicht werden, jeweils zum 01.09. des Jahres ange-

passt. 

 

zugestimmt Ja: 12    Nein: 5 
 
 

TOP  4 Erweiterung Grundschule Brunnthal-Hofolding, Neubau Kindergarten Roßkopfweg;  
Sachstandsbericht, Entscheidung zur Errichtung einer weiteren Gruppe zur Schulkinder-
betreuung 

 

Beschluss: 
1. Der Sachstand wird zustimmend zur Kenntnis genommen (Planung, Raumprogramme). Die anstehen-

den VgV-Verfahren können danach vorbereitet werden. Soweit noch nicht erfolgt, wird der erste Bür-

germeister o.V.i.A. ermächtigt, zur rechtssicheren und inhaltlich zielführenden Durchführung von 

Vergabeverfahren für Planungsleistungen ein spezialisiertes Büro hinzuziehen (z.B. Ausschrei-

bung/Angebotseinholung, Vergabe). 

Dabei ist auch das neue Raumkonzept von Grundschule und Mittagsbetreuung zu berücksichtigen 

(Zentralisierung der Nutzungen nach Erweiterung). 

 

2. Die Entscheidung über den Architekten trifft jeweils der Bauausschuss. Die Entscheidung zu den 

Fachplanern erfolgt jeweils durch die Verwaltung (inkl. Vertragsabschluss). 

 
3. Zur langfristigen Deckung des Bedarfs bei der Schulkinderbetreuung wird im Rahmen der anstehen-

den Maßnahmen über die bestehenden Raumkonzepte hinaus eine zusätzliche Gruppe zur Schulkin-

derbetreuung errichtet. 

 

4. Die Errichtung einer zusätzlichen Gruppe wird in beiden Verfahren überprüft und ist in den VgV-Ver-

fahren zu berücksichtigen. 

 

5. Die mit der zusätzlichen Gruppe verbundenen Kosten sind in der weiteren Haushaltsplanung zu be-

rücksichtigen. 

 
zugestimmt Ja: 17  Nein: 0   
 

 

TOP  5 Bekanntgaben von Beschlüssen aus nichtöffentlicher Sitzung 

 

Der Vorsitzende gibt folgenden Beschluss aus der nichtöffentlichen Sitzung des Gemeinderates vom 

21.02.2024 bekannt, dessen Geheimhaltungsgründe weggefallen sind: 

TOP 3 (Grundstücksverkehr, Teilflächenkaufvertrag, Grundstück Flst. 1101/8, 1258, Gemarkung 

Brunnthal); Vertragsgenehmigung 
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TOP  6 Nach Erledigung der Tagesordnung: Bekanntgaben und Anfragen von Gemeinderats-
mitgliedern 

 

Der Vorsitzende informiert über folgende Angelegenheiten: 
1. Der Bericht über die überörtliche Rechnungsprüfung der Jahresabschlüsse 2017 – 2021 und der Be-

richt über die örtliche Rechnungsprüfung des Jahresabschlusses 2022 wurden im RIS bereits vorab ein-

gestellt. Die Behandlung erfolgt voraussichtlich in der Gemeinderatssitzung am 10.04.2024. 

2. Sachstand zur Gasversorgung des Gasthofs in Hofolding. Der erste Bürgermeister o.V.i.A. wird zum 

weiteren Vollzug diesbezüglich ermächtigt (16:1). 

 

 

Die Niederschrift über die vorangegangene nichtöffentliche Gemeinderats-Sitzung lag während der 

Dauer der Sitzung zur Einsicht für die Gemeinderatsmitglieder auf. Bis zum Schluss der Sitzung wurden 

keine Einwendungen erhoben. Die Niederschrift gilt damit gem. § 54 Abs. 2 GO als genehmigt. 
 

 

 

 

 

 

Stefan Kern    Siegfried Hofmann 

Erster Bürgermeister    Schriftführer 

 


